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Obj.-Dok.-Nr.

Leipzig, Stadt

Rosenstraße 21; 22

Kleinmiltitz * 66/13; 66/15

Werkssiedlung Schimmel & Co. (Sachgesamtheit)Bauwerksname

Einzeldenkmal der o. g. Sachgesamtheit: Doppelwohnhaus in offener Bebauung (siehe auch 
Sachgesamtheitsdokument - Obj 09304474); Putzfassade, Fachwerk, Arbeiterdoppelhaus, Bestandteil der 
Werkskolonie, baugeschichtlich, ortsgeschichtlich und städtebaulich von Bedeutung

Kurzcharakteristik

Als Arbeiterwohnhaus in offener Bebauung mit Vorgarten und Garten für Beschäftigte der Schimmelschen 

Werke wurde das Gebäude in unmittelbarer Nähe zu den Miltitzer Fabrikanlagen errichtet. Es besitzt ein 

Satteldach, Zwerchgiebel und Gaupen sowie eine ansprechend gestaltete Putzfassade mit rahmender 

Klinkergliederung und Fachwerk im ausgebauten Dachgeschoss. Als Doppelhaus konzipiert, bietet es mit 

seinem symmetrisch gestalteten Grundriss und zwei separaten, rückwärtig gelegenen Eingangsbereichen 

Platz für zwei Familien. Der eingeschossige Bau repräsentiert den von dem Leipziger Architekten Prof. Max 

Bösenberg entwickelten Typ A (später Typ II) eines Arbeiterdoppelhauses und ist Bestandteil der Arbeiter- 

und Beamtensiedlung, die im Auftrag der Firma Schimmel & Co. nach seinen Entwürfen in den Jahren 1900 

bis 1901 errichtet und später mehrfach erweitert wurde. Vier Bauten dieser Art liegen sich an einer 

begrünten Verkehrsinsel in der Rosenstraße gegenüber; sieben von ihnen wurden insgesamt errichtet. Die 

Rosenstraße 21/22 stammt aus der Gründungszeit der Werkskolonie und ist von baugeschichtlicher, 

städtebaulicher und ortsgeschichtlicher Bedeutung.
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